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• Änderungsantrag ablehnen In der Version 3.3.0 
wurde bei einem 
Betätigen der 
Schaltfläche 
„Änderungsantrag 
ablehnen“ der 
komplette Vorgang 
storniert, wenn die 
Behörde die weiteren 
Schritte ausführte.

In der Version 4.0 führt 
die Betätigung der 
Schaltfläche zu einer 
Ablehnung der 
beantragten 
Änderungen, der 
Antrag bleibt wie in der 
Vorgängerversion 
beantragt bestehen.

BEACHTEN SIE HIERZU DEN WICHTIGEN HINWEIS ZU 
ABGELEHNTEN ÄNDERUNGSANTRÄGEN UNTER DEM 

STICHWORT ANTRAGSTELLER!!!!


